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Mietbedingungen: 

 

1. Alle Mietgeschäfte erfolgen auf der Grundlage unserer "Allgemeinen 

Vermietbedingungen" . 

2. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Abholung und endet mit dem Tag der 

Rücklieferung. Die Öffnungszeiten in 59590 Geseke sind von Montag bis Freitag 

von 7:30 - 15:30 Uhr. 

3. Für Schäden durch Feuer, Unglücksfälle, Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung 

der Bedienungsvorschrift sowie Diebstahl oder Abhandenkommen der Tieflader 

haftet der Mieter. Es besteht eine Feuer- und Diebstahlversicherung mit 

Selbstbehalt durch den Vermieter. Im Schadensfall zahlt der Mieter mind. den 

Selbstbehalt. 

4. Für verschmutzt zurückgegebene Tieflader berechnen wir Reinigungskosten in 

Höhe von 70,00 €. 

5. Die Rückgabe der Mietsache hat in einwandfreiem Zustand zu erfolgen, 

ansonsten erfolgt die kostenpflichtige Instandsetzung. 

6. Bei Schadeneintritt erfolgt die kostenpflichtige Reparatur des Anhängers 

sofort nach Rücklieferung. 

7. Reifenreparaturen und Reifenersatz sind im Mietpreis nicht enthalten. 

8. Als Mindestmietzeit gilt 1 Woche. Sollte der Anhänger länger als ursprünglich 

vereinbart benötigt werden, muss eine Information des Vermieters erfolgen und 

die Mietdauer verlängert werden.  

9. Transportkosten gehen zu Lasten des Mieters. 

10. In den angegebenen Mietpreisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht 

enthalten. 

11. Die Fahrzeuge werden nur an gewerbliche Nutzer und nicht Privatpersonen 

vermietet. 

12. Der Mieter ist für die Einhaltung der Anhänger- und Stützlasten seines 

Fahrzeugs, für die Ladungssicherung als auch das Halten des entsprechenden 

Führerscheins verantwortlich. 

13. Der Abholer des Anhängers muss einen Personalausweis, ein 

unterzeichnetes SEPA-Lastschriftsmandat für die Miete als auch die angegebene 

Kaution mitbringen. 

14. Bei Abholung wird ein Übergabeprotokoll mit Fotos erstellt. 


